
Ä236 Kein Widerspruch: Freiheit und Sicherheit

Antragsteller*in: Martin Wandrey (Havelland KV)

Änderungsantrag zu 3.3

Von Zeile 10 bis 11:
Die Elektronische Fußfessel stellt einen schwerwiegenden Eingriff in die Grundrechte des Betroffenen
dar und wird daher bisher nur gegen schwere, gerichtlich verurteilte Straftäter*innen eingesetzt. Einen
vorbeugenden Einsatz lehnen wir als grundgesetzwidrig und unverhältnismäßig ab, zumal sie
erwiesenermaßen niemanden an einem Terroranschlag oder einer Straftat hindern kann. Auch eine
flächendeckendeDie Schleierfahndung lehnen wir ab. Sie bindet im Verhältnis zum Ertrag viel zu viele
Ressourcen, die an anderen Stellen dringender benötigt werden. Die Sammlung und Auswertung von
Massendaten beispielsweise aus dem Bereich der Telekommunikation halten wir für einen
unverhältnismäßigen Eingriff in die Grundrechte aller Bürger*innen. Außerdem ist sie weitgehend
ungeeignet, um terrorbereite Personen zu ermitteln. Sowohl der Berliner Weihnachtsmarktattentäter
Anis Amri als auch die NSU-Rechtsterrorist*innen Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe
waren bereits vor ihren Attentaten den Sicherheitsbehörden aufgefallen. Es waren also keine solchen
Massendaten erforderlich, um diese Terrorist*innen als solche zu erkennen.
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